
□ weil ambulante Maßnahmen am Wohnort nicht ausreichend bzw. erschöpft sind.

□ Die Behandlung ist dringend erforderlich und wird beantragt,

□ weil infolge der Schwächung der Gesundheit eine Erkrankung einzutreten droht ( §§ 23/24 SGB V).

□ um eine Erkrankung zu heilen, zu bessern oder deren Verschlimmerung zu verhüten ( §§ 40/41 SGB V).

□ weil eine Trennung von der Mutter für die Dauer der Kur nicht zu verantworten wäre oder unzumutbar ist

□  ja, und zwar:

  Patientendaten 

Vor und Zuname:      In meiner Behandlung seit: 

Geboren am:      Krankenkasse     

Straße:       □   familienversichert bei: 

PLZ/Ort:       □   rentenversichert □   selbstversichert 

□  ja   □ nein □ ja, als: □ nein

□ nein□ ja □ nein

Wenn Sie Fragen zu Mutter/Vater-Kind-Kuren haben, rufen Sie uns an:
0180 - 1 - 864 84 82
Wir helfen Ihnen gerne weiter!

Ärztliches Attest (Mutter/Vater/Kind)
Zum Antrag für eine stationäre Maßnahme 
bei der UNIVITA Mutter · Kind · Familie

Grund für die Kur: 

(eine Begründung unter “Psychosoziale Indikation” ist unbedingt erforderlich).

1. Anamnese

2. Medizinische
    Diagnose 

Körperliche Behinderung Anfallsleiden
(Haupt- und Nebendiagnose, bitte Befunde und Berichte beifügen)

3. Psychosoziale
    Indikation (z.B. fam. Problemsituation,Doppelbelastung durch Beruf und Kinder)

4. Bisherige Therapie    (verordnete Medikamente, evtl. Dauermedikation, physikalische Behandlung)

5. Spezielle
    Anforderungen an 
    die Klinik

(z.B.: Psychomotorik, Diät, Seelsorge)

6. Allgemeine
    Hinweise 

(z.B.: Therapievorschläge oder Risikofaktoren)

Hinweis an den Arzt   Kuren in unseren Mutter-Kind-Kurhäusern vereinen medizinische
Anwendungen, psychosoziale und seelsorgerische Angebote mit
Gesundheitsvorsorge in einem ganzheitlichen Konzept.

Datum, Stempel, Unterschrift der Ärztin / des Arztes
Es wird bescheinigt, dass die Patientin nicht an einer erkennbaren
ansteckenden oder an einer manifesten psychischen Erkrankung leidet.

Gut Holmecke
Hemer-Ihmert / Sauerland

IK 510 596 328

Alleinerziehend Berufstätig

  Hinweis für die Ärztin / den Arzt: Für die Angaben ist die Nr. 01622 EBM berechnungsfähig. 

Es wird bescheinigt, dass der/die Patient/in nicht an einer erkennbaren 
ansteckenden Krankheit (einschl. Kopfläuse) oder an einer manifesten 
psychischen Erkrankung leidet.


